
1. vor dem 1. Januar 2017 eine unbedingte Netzanbindungszusage nach § 118
Absatz 12 des Energiewirtschaftsgesetzes1) oder Anschlusskapazitäten nach
§ 17d Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes in der am 31. Dezember 2016
geltenden Fassung erhalten haben und

2. vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt der anzulegende Wert in den
ersten zwölf Jahren ab der Inbetriebnahme der Windenergieanlage auf See
15,40 Cent pro Kilowattstunde (Anfangswert). 2Der Zeitraum nach Satz 1
verlängert sich für jede über zwölf Seemeilen hinausgehende volle Seemeile,
die die Anlage von der Küstenlinie entfernt ist, um 0,5 Monate und für jeden
über eine Wassertiefe von 20 Metern hinausgehenden vollen Meter Wassertiefe
um 1,7 Monate. 3Als Küstenlinie gilt die in der Karte Nummer 2920 „Deut-
sche Nordseeküste und angrenzende Gewässer“, Ausgabe 1994, XII., sowie in
der Karte Nummer 2921 „Deutsche Ostseeküste und angrenzende Gewässer“,
Ausgabe 1994, XII., des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie im
Maßstab 1:375 0002) dargestellte Küstenlinie. 4Die Wassertiefe ist ausgehend
von dem Seekartennull zu bestimmen.
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt der anzulegende Wert für

Strom aus Windenergieanlagen auf See, die vor dem 1. Januar 2020 in Betrieb
genommen worden sind, in den ersten acht Jahren ab der Inbetriebnahme der
Anlage 19,40 Cent pro Kilowattstunde, wenn dies der Anlagenbetreiber vor
der Inbetriebnahme der Anlage von dem Netzbetreiber verlangt. 2 In diesem
Fall entfällt der Anspruch nach Absatz 2 Satz 1, während der Anspruch auf die
Zahlung nach Absatz 2 Satz 2 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden ist,
dass der Anfangswert im Zeitraum der Verlängerung 15,40 Cent pro Kilowatt-
stunde beträgt.
(4) 1 Ist die Einspeisung aus einer Windenergieanlage auf See länger als

sieben aufeinanderfolgende Tage nicht möglich, weil die Leitung nach § 17d
Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht rechtzeitig fertiggestellt
oder gestört ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat, verlängert
sich der Zeitraum, für den der Anspruch auf Zahlung einer Marktprämie oder
Einspeisevergütung nach den Absätzen 2 und 3 besteht, beginnend mit dem
achten Tag der Störung um den Zeitraum der Störung. 2 Satz 1 ist nicht
anzuwenden, soweit der Betreiber der Windenergieanlage auf See die Ent-
schädigung nach § 17e Absatz 1 oder Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes in
Anspruch nimmt; in diesem Fall verkürzt sich der Anspruch auf Zahlung einer
Marktprämie oder Einspeisevergütung nach den Absätzen 2 und 3 um den
Zeitraum der Verzögerung.
(5) Die anzulegenden Werte nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 verringern

sich gegenüber den jeweils vorher geltenden anzulegenden Werten
1. um 0,5 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen, die in den Jahren 2018 und
2019 in Betrieb genommen werden, und

2. um 1,0 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen, die im Jahr 2020 in Betrieb
genommen werden.

1) Sartorius Nr. 830.
2) Amtl. Anm.: Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-

graphie, Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg und in der Deutschen Nationalbibliothek
archivmäßig gesichert niedergelegt.
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(6) Der anzulegende Wert nach Absatz 3 Satz 1 verringert sich für Anlagen,
die in den Jahren 2018 und 2019 in Betrieb genommen werden, um 1,0 Cent
pro Kilowattstunde.
(7) Für die Anwendung der Absätze 1, 3, 5 und 6 ist statt des Zeitpunkts der

Inbetriebnahme der Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft der Windenergieanlage
auf See nach § 17e Absatz 2 Satz 1 und 4 des Energiewirtschaftsgesetzes
maßgeblich, wenn die Netzanbindung nicht zu dem verbindlichen Fertigstel-
lungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 9 des Energiewirtschaftsgesetzes fertig-
gestellt ist.

§ 481) Solare Strahlungsenergie. (1) 1 Für Strom aus Solaranlagen, deren
anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt dieser vorbehaltlich der
Absätze 2 und 3 8,91 Cent pro Kilowattstunde, wenn die Anlage
1. auf, an oder in einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage
angebracht ist und das Gebäude oder die sonstige bauliche Anlage vorrangig
zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie errichtet worden ist,

2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1
des Baugesetzbuchs2) durchgeführt worden ist, oder

3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im Sinn des § 30 des Bau-
gesetzbuchs errichtet worden ist und
a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später nicht
mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten,

b) der Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 für die Fläche, auf der die
Anlage errichtet worden ist, ein Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinn
der §§ 8 und 9 der Baunutzungsverordnung3) ausgewiesen hat, auch wenn
die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck
geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten, oder

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit dem
Zweck der Errichtung einer Solaranlage aufgestellt oder geändert worden
ist und sich die Anlage
aa) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen

liegen, und die Anlage in einer Entfernung bis zu 110 Metern, gemes-
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet worden ist,

bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die
Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt wa-
ren, oder

cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungs-
baulicher oder militärischer Nutzung befindet und diese Flächen zum
Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des
Bebauungsplans nicht rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn

1) § 48 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 13.10.2016 (BGBl. I S. 2258); Abs. 1 einl. Satzteil geänd.
mWv 1.1.2017 durch G v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3106); Abs. 1 Sätze 2 und 3 angef. mWv 25.7.2017
durch G v. 17.7.2017 (BGBl. I S. 2532); Abs. 2 Nr. 3 neu gef. mWv 21.12.2018 durch G v. 17.12.
2018 (BGBl. I S. 2549).

2) Sartorius Nr. 300.
3) Sartorius Nr. 311.
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des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes1) oder als Nationalpark im
Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind.

2 Sofern Solaranlagen vor dem Beschluss eines Bebauungsplans unter Einhaltung
der übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und der Voraussetzungen
des § 33 des Baugesetzbuchs errichtet worden sind, besteht ein Anspruch nach
§ 19 bei Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen abweichend von § 25 Satz 3
erst, nachdem der Bebauungsplan beschlossen worden ist. 3 In den Fällen des
Satzes 2 reduziert sich die Dauer des Anspruchs auf Zahlung einer Marktprämie
oder Einspeisevergütung nach § 25 Satz 1 und 2 um die Tage, die zwischen der
Inbetriebnahme der Anlage und dem Beschluss des Bebauungsplans liegen.
(2) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem

Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind, beträgt der anzulegende
Wert
1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt 12,70 Cent pro
Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt 12,36 Cent pro
Kilowattstunde und

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 750 Kilowatt
a) ab dem 1. Februar 2019 9,87 Cent pro Kilowattstunde,
b) ab dem 1. März 2019 9,39 Cent pro Kilowattstunde und
c) ab dem 1. April 2019 8,90 Cent pro Kilowattstunde.

(Fortsetzung nächstes Blatt)

1) Sartorius Nr. 880.
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